
Vereinbarung 

über eine 

Auftragsverarbeitung nach Art 28 DSGVO 

Der Verantwortliche: Der Auftragsverarbeiter: 

Besteller unternehmen24 e.U. 
Braunhubergasse 28/35 

1110 Wien, Austria 

(im Folgenden Auftraggeber) (im Folgenden Auftragnehmer) 

1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG

(1) Gegenstand dieses Auftrages ist die Durchführung folgender Aufgaben:
Übermittlung von Dokumenten über Firmen. (Handelsregisterauszüge, Dokumente,
Bonitätsauskünfte)

(2) Folgende Datenkategorien werden verarbeitet:
Kontaktdaten des Bestellers, Bestelldaten.

(3) Folgende Kategorien betroffener Personen unterliegen der Verarbeitung:
Besteller

2. DAUER DER VEREINBARUNG

Die Vereinbarung endet mit einmaliger Durchführung des jeweiligen Auftrags.
Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Daten und Verarbeitungsergebnisse ausschließlich
im Rahmen der online Übermittelten Aufträge des Auftraggebers zu verarbeiten. Erhält
der Auftragnehmer einen behördlichen Auftrag, Daten des Auftraggebers
herauszugeben, so hat er - sofern gesetzlich zulässig - den Auftraggeber unverzüglich
darüber zu informieren und die Behörde an diesen zu verweisen. Desgleichen bedarf
eine Verarbeitung der Daten für eigene Zwecke des Auftragnehmers eines schriftlichen
Auftrages.

(2) Der Auftragnehmer erklärt rechtsverbindlich, dass er alle mit der Datenverarbeitung
beauftragten Personen vor Aufnahme der Tätigkeit zur Vertraulichkeit verpflichtet hat
oder diese einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung
unterliegen. Insbesondere bleibt die Verschwiegenheitsverpflichtung der mit der
Datenverarbeitung beauftragten Personen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und
Ausscheiden beim Auftragnehmer aufrecht.



(3) Der Auftragnehmer erklärt rechtsverbindlich, dass er alle erforderlichen Maßnahmen
zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung nach Art 32 DSGVO ergriffen hat

(4) Der Auftragnehmer ergreift die technischen und organisatorischen Maßnahmen, damit
der Auftraggeber die Rechte der betroffenen Person nach Kapitel III der DSGVO
(Information, Auskunft, Berichtigung und Löschung, Datenübertragbarkeit,
Widerspruch, sowie automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall) innerhalb der
gesetzlichen Fristen jederzeit erfüllen kann und überlässt dem Auftraggeber alle dafür
notwendigen Informationen. Wird ein entsprechender Antrag an den Auftragnehmer
gerichtet und lässt dieser erkennen, dass der Antragsteller ihn irrtümlich für den
Auftraggeber der von ihm betriebenen Datenverarbeitung hält, hat der Auftragnehmer
den Antrag unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten und dies dem
Antragsteller mitzuteilen.

(5) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Art 32
bis 36 DSGVO genannten Pflichten (Datensicherheitsmaßnahmen, Meldungen von
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde,
Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
betroffenen Person, Datenschutz-Folgeabschätzung, vorherige Konsultation).

(6) Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass er für die vorliegende
Auftragsverarbeitung ein Verarbeitungsverzeichnis nach Art 30 DSGVO zu errichten
hat.

(7) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, falls er der
Ansicht ist, eine Weisung des Auftraggebers verstößt gegen Datenschutzbestimmungen
der Union oder der Mitgliedstaaten.

3. ORT DER DURCHFÜHRUNG DER DATENVERARBEITUNG1

Alle Datenverarbeitungstätigkeiten werden ausschließlich innerhalb der EU bzw des EWR 
durchgeführt. 


